
Heilmittel-Regress-
Prophylaxe 2018

SO NUTZT MAN DIE NEUEN BESONDEREN 
VERORDNUNGSBEDARFE UND REGELN ZUM 

LANGFRISTIGEN HEILMITTELBEDARF ZUM 
REGRESSSICHEREN VERORDNEN



Politiker:
„Jeder Versicherte 
bekommt die 
medizinische Leistung, 
die er benötigt!“



Einschränkungen des 
Leistungsanspruchs der Versicherten

§12 SGB V (Wirtschaftlichkeitsgebot):
„(1) Die Leistungen müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen 
das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 
Leistungen, die nicht notwendig oder 
unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht 
beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer 
nicht bewirken und die Krankenkassen nicht 
bewilligen…“



Heilmittelbudget: 
Was gilt denn nun?

Anspruch der Versicherten:
Heilmittelkatalog des G-BA legt den 
Regelfall fest anhand der Diagnose / 

Leitsymptomatik (BSG bestätigt Anspruch)

Heilmittelbudget:

Volumen für Heilmittelausgaben orientiert 
sich an den Ausgaben der Vergangenheit 
(Abgleich mit HMK hat nie stattgefunden)



(Spiel-)Regeln muss man anwenden!

Die Spielregeln der 
Heilmittel-Richtlinie sind 

bekannt – warum 
wenden wir so selten an?



Auch 2018: Stress der Ärzte mit 
Heilmittelverordnungen
 Ärzte werden geprüft, ob ihre Verordnungsweise 

„wirtschaftlich“ ist.

 Dazu gibt es „Rahmenvorgaben … für die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter 
Leistungen“, vereinbart zwischen
• GKV-Spitzenverband und
• Kassenärztliche Bundesvereinigung

 Auf Landesebene werden auf dieser Basis regionale 
Prüfvereinbarungen zwischen den Kassen und den 
regionalen KVen geschlossen

 Aufgrund dieser Vereinbarungen erfolgen individuelle 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen der einzelnen Ärzte im 
Bereich der KV Schleswig-Holstein nach MRG-
Auffälligkeitsprüfungen. (MRG = morbidity related groups / 
Morbiditätsbezogene Gruppen)



Zielvereinbarung der KV S-H will 
Verordnungsmengen reduzieren

Leistung
Ziel für 

2018
Ist Menge 

GKV-HIS 2016
Absolute 
Differenz

Relative 
Differenz %

KG EB 4.428.000 4.832.077 - 404.077 - 8,4%
Logo 45 524.000 538.671 -14.671 - 2,7%

KG ZNS 
Erw. 877.000 936.521 - 59.521 - 6,4%

KG ZNS 
Kind 185.000 219.557 - 34.557 - 15,7%



Anzahl der Schlaganfälle nimmt 
zu D

tsch
Arztebl2008; 105(26): 467-73; D

O
I: 10.3238/arztebl.2008.0467



Was bedeutet „Extrabudgetär“
 Jeder Arzt hat ein Heilmittel-Verordnungs-Budget: In 

Schleswig-Holstein das MRG-Steuerungsvolumen (ex-
ante)

 Bei einer Prüfung (max. 5% aller Ärzte) wird aufgrund 
des Verordnungsverhaltens des Arztes ein MRG-
Prüfvolumen erneut berechnet (ex-post)

 Überschreiten die Ist-Kosten einen der beiden o.g. 
MRG-Volumen um mehr als 17,5% gilt das als 
„maßnahmenrelevant“ („Qualifizierte Hinweise erfolgen 
ab Überschreitung von ca. 12,5%)

 Budgets/Volumen sind statistische Durchschnittswerte 
und werden um die nicht „durchschnittlichen“ 
Verordnungen bereinigt.

 Diese Verordnungen sind „extrabudgetär“





Extrabudgetär verordnen lassen:
3 Wege führen zum Ziel!
a) Besondere Verordnungsbedarfe

b) Langfristiger Heilmittelbedarf (gem. Anlage 2 HeilM-
RL)

c) Langfristiger Heilmittelbedarf auf Antrag (gem. § 32 
Abs.1 a SGB V)



Extrabudgetäre Verordnungen

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit

Vor Therapie

Besondere 
Verordnungs

-bedarfe 
(BVB)

Langfristiger 
Heilmittel-

bedarf

(gem. 
Anlage 2)

Langfristiger 
Heilmittel-

bedarf

(auf Antrag)

MDK 
Pflegebegut-

achtung

Nach
Therapie

Praxis-
besonder-

heiten
Sozialgericht



a) Besondere 
Verordnungsbedarfe - BVB (1)
 Bisher: Praxisbesonderheiten – neue Bezeichnung gilt seit 

2017

 Indikationen oder Indikationsgruppen, für die Heilmittel 
extrabudgetär verordnet werden können 

 Werden im Fall einer Prüfung aus dem 
Heilmittelausgabenvolumen des Arztes herausgerechnet

 Gibt es regional seit ca. 2006 (Richtgrößenvereinbarungen 
der KVen)

 Januar 2012: Bundeseinheitliche Praxisbesonderheiten für 
Heilmittel werden im § 84 SGB V eingeführt

 November 2012: KBV und GKV-Spitzenverband einigen sich 
auf eine gemeinsame Indikationsliste für 
Praxisbesonderheiten, die seit dem 1.1.2013 galt 



a) Besondere 
Verordnungsbedarfe - BVB (2)
 Januar 2017: Besondere Verordnungsbedarfe (BVB) 

werden gem. § 106 b SGB V in das Verfahren zur 
Wirtschaftlichkeitsprüfung eingeführt. 

 Inhaltlich ist die Liste der besonderen 
Verordnungsbedarfe etwas erweitert, hat Vorteile für 
die Versorgung von geriatrischen Patienten sowie von 
Kindern und Jugendlichen.

 Außerdem wird die Kombination von zwei 
zusammenhängenden ICD-10-Codes zur Begründung 
der Indikation eingeführt

 Wichtig: Regionale besondere Verordnungsbedarfe bzw. 
vereinbarte Praxisbesonderheiten beachten



Veränderungen durch „Besondere 
Verordnungsbedarfe“ (BVB)
 Teilweise zweiter ICD-10 Code

 Wenige alte „Praxisbesonderheiten“ gestrichen

 Mehrere neue „Besondere Verordnungsbedarfe“ 
eingefügt



I64. + SP5 = extrabudgetär



Besondere Verordnungsbedarfe (BVB):
Beispiel Schlaganfall
 Schlaganfall (I64.) ist als BVB benannt

 Die Anerkennung ist auf 1 Jahr nach Akutereignis 
begrenzt

 Medizinische Leitlinien empfehlen Intensivtherapie

 Heilmittel-Katalog kennt keine Einschränkungen 
bezüglich einer maximalen Frequenz je Heilmittel

 Bei entsprechender Indikation wäre eine 
Intensivtherapie von z.B. 6 x Woche KG-ZNS als 
Doppelbehandlung medizinisch sinnvoll, gem. 
Heilmittel-Katalog formal erlaubt und innerhalb des 1. 
Jahres sicher extrabudgetär



Strategie für BVB: Beispiel Schlaganfall 
(Folgezustände)

Q
uelle: KBV -Kodieranleitung



Strategie für BVB: Beispiel Schlaganfall 
(Folgezustände)

Q
uelle: KBV -Kodieranleitung







Strategie für BVB: Beispiel Schlaganfall 
(Folgezustände)
 Schlaffe Hemiparese oder Hemiplegie (G81.0) ist als 

besonderer Verordnungsbedarf benannt

 Die Anerkennung als BVB ist zeitlich nicht begrenzt

 Heilmittel-Katalog kennt keine Einschränkungen bezüglich 
einer maximalen Frequenz je Heilmittel

 Bei entsprechender Indikation und dem Einhalten der 
formalen Spielregeln der HeilM-RL können die Patienten 
weiterhin extrabudgetär versorgt werden! Q

uelle: KBV -W
egw

eiser ICD
-10-G

M



Beim Verordnen beachten 1:
 Besonderer Verordnungsbedarf und regionale 

Praxisbesonderheiten werden erst zum Zeitpunkt einer 
möglichen Wirtschaftlichkeitsprüfung aus dem Volumen 
der verordneten Leistungen Heilmittel 
herausgerechnet.

 Deswegen müssen solche Verordnungen unbedingt 
innerhalb der eigenen Praxissoftware als 
„extrabudgetär“ gekennzeichnet werden.

 Das ist in jedem zertifizierten PVS möglich

Quelle: Zertifizierungsvorgaben der KBV



Beim Verordnen beachten 2:
 Viele besondere Verordnungsbedarfe und regionale 

Praxisbesonderheiten sind zeitlich beschränkt.

 Dabei bezieht sich diese zeitliche Beschränkung in der 
Regel auf das jeweilige Akutereignis

 Eine Verordnung ist schneller als „extrabudgetär“ zu 
erkennen, wenn das Datum des Akutereignisses auf der 
Verordnung angegeben wird.

 Das ist einfach als Konkretisierung der Diagnose 
möglich. 
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Neuauflage: Anleitungsbroschüre

Art.-Nr.: 01423
Preis inkl. MwSt: 6,96 €

www.buchner-shop.de



Vielen Dank für Ihr Interesse!
Kontaktdaten:

buchner
Zum Kesselort 53 
24149 Kiel

0 431 / 720 000
www.buchner.de
www.up-aktuell.de
www.praxisfragen.de

info@buchner.de

Ralf Buchner: 0 171 / 77 55 631

http://www.buchner.de/
http://www.up-aktuell.de/
http://www.praxisfragen.de/
mailto:info@buchner.de
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